
 
Kleine Anfrage 
der Abg. Bellino, Banzer und Gerling (CDU) vom 31.08.2011 
betreffend Bußgeldzahlungen an Landgericht Frankfurt am Main 
und Amtsgerichte im Hochtaunuskreis bzw. Staatsanwaltschaft 
Frankfurt am Main 
und  
Antwort  
des Ministers der Justiz, für Integration und Europa 
 
 
 
Die Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Die Behörden des Geschäftsbereichs entscheiden über die Zuweisung von 
Geldauflagen in eigener Zuständigkeit. Soweit es die Gerichte betrifft, er-
folgt diese Entscheidung in richterlicher Unabhängigkeit. 
 
Frage 1. a) An welche Organisationen im Einzelnen (keine Sammelgruppenbezeichnungen 

wie z. B. "Hilfen für Zielgruppen im Ausland") und 
 b) in welcher Höhe wurden in den Jahren 2009 und 2010 vom Landgericht 

Frankfurt am Main, von den Amtsgerichten im Hochtaunuskreis verhängte 
"Zahlungen zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung" verteilt? 

 
Zu Frage 1 a) 
- siehe Anlage 1 - 
 
zu Frage 1 b) 
Im Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main (der Bezirk des Landgerichts 
umfasst das Landgericht Frankfurt am Main, die Amtsgerichte Frankfurt am 
Main, Bad Homburg v.d.H., Königstein i.Ts. und Usingen) haben Gerichte 
den gemeinnützigen Einrichtungen zugewiesen: 
2009:   417.075,00 € 
2010 :  863.537,00 € 
 
Hinweis: 
Bei der Antwort zu der im gleichen Zusammenhang stehenden Frage 1 
Buchst. b) der Kleinen Anfrage des Abgeordneten Holger Bellino und der 
Abgeordneten Alfons Gerling und Hartmut Honka (CDU-Fraktion) betr. 
Bußgeldzahlungen an Landgericht Frankfurt am Main und Amtsgerichte im 
Hochtaunuskreis bzw. Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Drs. 18/3504, 
wurde bzgl. des Jahres 2009 irrtümlich ein Betrag von 414.575 € angege-
ben. Dies beruhte auf der versehentlichen Nichtberücksichtigung eines Be-
trags von 2.500 € in der abschließenden Ermittlung des Gesamtbetrags. 
 
Frage 2. a) an welche Organisationen im Einzelnen (s.o.) und 
 b) in welcher Höhe wurden in den Jahren 2009 und 2010 von der Staatsanwalt-

schaft Frankfurt am Main verhängte "Zahlungen zugunsten einer gemeinnützi-
gen Einrichtung" gegen Einstellung des Verfahrens nach § 153 a StPO ver-
teilt? 

 
zu Frage 2 a) 
- siehe Anlage 2 - (Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main) 
- siehe Anlage 3 - (Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main) 
 
 

Eingegangen am 14. Oktober 2011   ·   Ausgegeben am 20. Oktober 2011  

Druck und Auslieferung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden  

Drucksache 18/4391  

 

 14. 10. 2011 
 
 
 

18. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



2 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/4391  

 

zu Frage 2 b)  
2009: Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main 701.207,45 € 
2009: Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main 423.565,00 € 
2010: Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main 479.426,93 € 
2010: Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main 480.997,25 € 
 
Frage 3. Wie hoch waren die "Zahlungen zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung" an 

das Land- und die Amtsgerichte im Jahr 2008 insgesamt? 
 
Zahlungen zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung betrugen im Jahr 
2008: 582.696,68 €. 
 
Frage 4. Wie hoch waren die "Zahlungen zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung" 

gegen Einstellung des Verfahrens nach § 153a StPO  im Jahr 2008 insgesamt? 
 
2008: Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main 855.799,50 €  
2008: Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main 404.246,00 €  
 
Frage 5. Wie hoch waren die Zahlungen der o. g. Behörden an die Staatskasse in den 

Jahren 2009 und 2010? 
 
Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main: 
2009: ............................ 218.795,00 € 
2010: .......................... 1.516.623,52 € 
 
Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main: 
2009: .............................. 13.420,00 € 
2010: .............................. 13.670,00 € 
 
Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main: 
2009: ............................ 406.266,79 € 
2010: ............................ 325.501,09 € 
 
Wiesbaden, 4. Oktober 2011 

Jörg-Uwe Hahn 
 
 
 
 
Anlagen  
Die Anlagen können in der Bibliothek 
des Hessischen Landtags eingesehen  
oder im Internet im Dokumentenarchiv  
(www.Hessischer-Landtag.de) abgerufen  
werden.  
 
 
 






































